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- über Herrn Oberbürgermeister Richrath  gez. Richrath 
 
 
 
Haushalt der Stadt Leverkusen für das Haushaltsjahr 2018 
- Einsparungen im kulturellen Bereich 
- Antrag der Fraktion BÜRGERLISTE vom 30.05.18 
- Nr. 2018/2313 
 
Bislang liegt der Verwaltung kein Beschluss des Rates der Stadt Leverkusen zur Aufga-
be des Museums Morsbroich vor, auf dessen Grundlage Einsparungen in diesem Be-
reich zu generieren sind. 
 
Anstelle einer durch die Wirtschaftsprüfer empfohlenen Schließung hat sich der Rat da-
zu entschieden, das Angebot des Museumsvereins Morsbroich anzunehmen, um für 
das Schloss und das Museum Morsbroich einschließlich der entsprechenden Liegen-
schaften ein Standortentwicklungskonzept aufzustellen. Mit Hilfe des Standortentwick-
lungskonzepts sollen der Museumsbetrieb sowie das gesamte Gebäudegrundstück 
Schloss Morsbroich nachhaltig gesichert und die KulturStadtLev bzw. die Stadt Lever-
kusen dauerhaft finanziell entlastet werden. 
 
Die vorliegende Genehmigung des Haushaltssanierungsplanes für das Haushaltsjahr 
2018 nimmt Bezug auf diese Beschlusslage vom 26.02.2018. Der Oberbürgermeister 
wurde durch den Rat beauftragt, die rechtlichen, finanziellen, organisatorischen, stellen-
planmäßigen und personellen Voraussetzungen zu schaffen, um eine organisatorisch 
selbstständige Einrichtung gründen zu können. Dabei soll das Konzept weitestgehend 
durch Drittmittel außerhalb des städtischen Haushalts umgesetzt werden. 
 
Die Bezirksregierung hat mit der Haushaltsverfügung vom 23.05.2018 nunmehr darauf 
hingewiesen, dass zum einen die Umsetzung des Standortentwicklungskonzepts nicht 
den Konsolidierungsprozess gefährden darf und zusätzliche Belastungen des Kern-
haushalts zu vermeiden sind. Gleichzeitig ist der Hinweis zu beachten, dass die durch 
die Gemeindeprüfungsanstalt beauftragte Untersuchung der KSL mit dem Ziel der Kon-
solidierung nicht „ad absurdum“ geführt werden darf. Inwiefern die Umsetzung der Vor-
schläge des Standortentwicklungskonzepts unter diesen Rahmenbedingungen möglich 
ist, bleibt abzuwarten, bis die Umsetzbarkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen ab-
schließend geprüft ist. 
 
Oberbürgermeister, Rat und Bezirke 
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